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34 O 188/02 | Verkindet am 29.01.2003

(Lange), Justizhauptsekretérin
als Urkundsbeamter der

‘ Geschaftsstelle

LANDGERICHT Diisseldorf
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfigung

hat die 4. Kammer firr Handelssachen des Landgerichts Dusseldorf auf die mindliche
Verhandlung vom 15. Januar 2003 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr.

Butz als Vorsitzenden

fir Recht erkannt:

Die einstweilige Verfugung des Landgerichts Disseldorf vom 25. Novem-
ber 2002 (34 0 188/02) wird bestatigt.

Der Antragsgegnerin werden auch die weiteren Kosten des Verfahrens

auferlegt.
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Tatbestand:

Der Antragsteller ist Inhaber der Firma .... Umwelttechnik in Wuppertal. Dieses Unter-
nehmen konstruiert, plant, baut, verkauft und installiert Reifenwaschanlagen fur Last-

kraftwagen.

Die Antragsgegnerin stellt Reifenwaschanlagen her und vertreibt diese. Der Interne-
tauftritt der Antragsgegnerin erfolgt unter der Internetadresse ,www....de,. Die Antrags-
gegnerin hat bei ihrem Internetauftritt unter dieser Internetadresse auf ihrer Homepage
keine Angaben zu ihrem Namen, ihrer ladungsfahige, postalischen Anschrift, ihrer Ge-
sellschaftsform und ordnungsgemé&Ren Firmierung sowie zu vertretungsberechtigten
Personen - Geschaftsfuhrer — oder gar Angaben zu ihrer Handelsregistereintragung
gemacht. Zu diesen Angaben gelangte der Nutzer erst in mehreren Schritten, indem er
auf der Homepage ,www.....de, eines der Dreiecke unter dem Wort ,...., anklickte, auf
der weiteren Seite, die er dann erreichte, den Punkt ,Wir iber Uns, anklickte und dann
auf der dritten Seite mit der Uberschirift ,..... — Spezialitaten fur Industrie und Handwerk,
das Wort ....., anklickte. Auf der vierten dann erscheinenden Seite waren schlieBlich
die allgemeinen Informationen zur Antragsgegnerin mit Angabe der vollstandigen Fir-
menbezeichnung ,......... Maschinenbau GmbH,, Anschrift, Telefon- und Faxnummer,
Angabe der Handelsregistereintragung und der Umsatzsteueridentifikationsnummer

angegeben.

Die Antragstellerin sieht darin einen Verstol gégen die allgemeinen Impres-
sumspflichten fur Betreiber einer Homepage und damit einen Wettbewerbsverstoll im
Sinne des § 1 UWG. '

Auf Antrag des Antragstellers ist der Antragsgegnerin sodann im Wege des einstweili-
gen Verfugungsverfahrens ohne mindliche Verhandlung durch Beschluss vom 25. No-

vember 2002 unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel untersagt worden,

im geschaftlichen Verkehr im Internet unter der Domain www......de oder

einer sonstigen Domain oder Internetadresse eine Homepage zu unter-

halten, auf der nicht die im Handelsregister eingetragene Firma, minde-
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stens ein vertretungsvberechtigtes Organ, insbesondere der jetzige Ge-
schaftsfuhrer ...... , die Handelsregisternummer und das Handelsregister-

gericht, die richtige ladungsfahige Anschrift sowie die Telefon- und Fa-

xnummer vollstdndig und unmittelbar erreichbar wiedergegeben sind.
Gegen diesen Beschluss richtet sich der Widerspruch der Antragsgegnerin.

Der Antragsteller beantragt,

die einstweilige Verfugung vom 25.11.2002 zu bestatigen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

unter Aufhebung der einstweiligen Verfiigung vom 25.11.2002 den Antrag

des Antragstellers auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung zuriickzuwei-

sen.

Die Antragsgegnerin ist zunéchst einmal der Ansicht, sie habe nicht gegen ihre Infor-
mationspflichten nach dem Teledienstegesetz verstoRen. Vielmehr sei sie der sich da-
nach ergebenden Impressumspflicht in hinreichender Weise nachgekommen. Auler-
dem handele'es_ sich bei den Vorschriften des Teledienstegesetzes um wertneutrale

Ordnungsvorschriften, so dass sich daraus kein Versto® gegen § 1 UWG ergeben

kdénne.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Akteninhalt Be-

Zug gehommen.

Entscheidungsgriinde:
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Der Widerspruch der Antragsgegnerin wird zuriickgewiesen. Der Antrag des Antrag-
stellers auf Erlass einer einstweiligen Verfigung ist namlich zuldssig und begrundet.

Der Antragsteller kann von der Antragsgegnerin verlangén, dass diese es unterldsst,
im geschaftlichen Verkehr im Internet unter der Domain www......de oder einer sonstigen
Domain oder Internetadresse eine Homepage zu unterhalten, auf der nicht die im
Handelsregister eingetragene Firma, mindestens ein vertretungsberechtigtes Organ,
die Handelsregisternummer und das Handelsregistergericht, die richtige ladungsfahige
Anschrift sowie die Telefon- und Faxnummer vollstandig und unmittelbar erreichbar
wiedergegeben sind. Ein entsprechender Unterlassungsanspruch des Antragstellers

gegen die Antragsgegnerin ergibt sich dabei aus §§ 6, 3 Ziffer 5 TDG i.V.m. § 1 UWG.

Zunéchst einmal ist festzustellen, dass die Antragsgegnerin mit ihrem Internetauftritt
zum Zeitpunkt der Antragstellung gegen §§ 6,3 Ziffer 5 TDG verstoen hat. Die An-
tragsgegnerin betreibt namlich unter der Internetadresse www.....de kommerzielle
Kommunikation im Sinne des § 3 Ziffer 5 TDG, indem sie unter dieser Internetadresse
zur unmittelbaren Férderung des Absatzes ihrer Waren und Dienstleistungen wirbt und
ihr Unternehmen und ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellt. Sie ist daher nach §
6 TDG als geschaftsmaBige Telediensteanbieterin Verpflichtet, die in § 6 TDG Alige-
meinen Informationspflichten zu erfiillen. Danach hat sie den Namen und die Anschrift,
unter der sie niedergelassen ist, einschliellich der Namen und Anschriften der Vertre- -
tungsberechtigten, Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und
unmittelbare Kommunikation erméglichen, einschlieBlich der Adresse der elektroni-
schen Post, gegebenenfalls behordliche Zulassung und Angaben zur zusténdigen Auf-
sichtsbehérde, das Handelsregister usw. anzugeben, wobei diese Informationen ,leicht
erkennbar, unmittelbar erreichbar und standig verfigbar, zu halten sind, § 6 TDG. Die-
sen Anforderungen an die Informations- bzw. Impressumspflicht hat die Antragsgegne-
rin aber nicht entsprochen. Da die entsprechenden Angaben erst auf einem dem Nut-
zer nicht ohne weiteres und schon gar nicht leicht erkennbaren Weg in mehreren
Schritten durch Anklicken auf mehreren Seiten auf der vierten Webside zu erhalten
waren, kann von leicht erkennbaren und unmittelbar erreichbaren Informationen nicht

gesprochen werden.

Dieser VerstoR gegen §§ 6, 3 Ziffer 5 TDG ist zugleich auch ein Verstot gegen § 1
UWG. Die vorgenannten Informations- und Impressumspflichten nach dem Teledien-
stegesetz sind namlich verbraucherschiitzende Regelungen und haben damit wettbe-
werbsrechtlichen Charakter, so dass eine gegen sie verstoRende Wettbewerbshand-
lung, wie sie hier seitens der Antragsgegnerin vorliegt, unter dem Aspekt der Erlan-
gung eines ungerechtfertigten Wettbewerbsvorsprungs sittenwidrig ist.
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Nach alledem ist der Unterlassungsanspruch des Antragstellers gegen die Antrags-
gegnerin gemaRk §§ 6, 3 Ziffer 5 TDG i.V.m. § 1 UWG gerechtfertigt.

Der Verfugungsgrund ergibt sich aus der gesetzlichen Vermutung des § 25 UWG.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

Streitwert: 10.000,00 EUR.

Dr. Butz
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34 O 188/02 | Verkindet am 29.01.2003

(Lange), Justizhauptsekretérin
als Urkundsbeamter der

‘ Geschaftsstelle

LANDGERICHT Diisseldorf
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfigung

hat die 4. Kammer firr Handelssachen des Landgerichts Dusseldorf auf die mindliche
Verhandlung vom 15. Januar 2003 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr.

Butz als Vorsitzenden

fir Recht erkannt:

Die einstweilige Verfugung des Landgerichts Disseldorf vom 25. Novem-
ber 2002 (34 0 188/02) wird bestatigt.

Der Antragsgegnerin werden auch die weiteren Kosten des Verfahrens

auferlegt.
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Tatbestand:

Der Antragsteller ist Inhaber der Firma .... Umwelttechnik in Wuppertal. Dieses Unter-
nehmen konstruiert, plant, baut, verkauft und installiert Reifenwaschanlagen fur Last-

kraftwagen.

Die Antragsgegnerin stellt Reifenwaschanlagen her und vertreibt diese. Der Interne-
tauftritt der Antragsgegnerin erfolgt unter der Internetadresse ,www....de,. Die Antrags-
gegnerin hat bei ihrem Internetauftritt unter dieser Internetadresse auf ihrer Homepage
keine Angaben zu ihrem Namen, ihrer ladungsfahige, postalischen Anschrift, ihrer Ge-
sellschaftsform und ordnungsgemé&Ren Firmierung sowie zu vertretungsberechtigten
Personen - Geschaftsfuhrer — oder gar Angaben zu ihrer Handelsregistereintragung
gemacht. Zu diesen Angaben gelangte der Nutzer erst in mehreren Schritten, indem er
auf der Homepage ,www.....de, eines der Dreiecke unter dem Wort ,...., anklickte, auf
der weiteren Seite, die er dann erreichte, den Punkt ,Wir iber Uns, anklickte und dann
auf der dritten Seite mit der Uberschirift ,..... — Spezialitaten fur Industrie und Handwerk,
das Wort ....., anklickte. Auf der vierten dann erscheinenden Seite waren schlieBlich
die allgemeinen Informationen zur Antragsgegnerin mit Angabe der vollstandigen Fir-
menbezeichnung ,......... Maschinenbau GmbH,, Anschrift, Telefon- und Faxnummer,
Angabe der Handelsregistereintragung und der Umsatzsteueridentifikationsnummer

angegeben.

Die Antragstellerin sieht darin einen Verstol gégen die allgemeinen Impres-
sumspflichten fur Betreiber einer Homepage und damit einen Wettbewerbsverstoll im
Sinne des § 1 UWG. '

Auf Antrag des Antragstellers ist der Antragsgegnerin sodann im Wege des einstweili-
gen Verfugungsverfahrens ohne mindliche Verhandlung durch Beschluss vom 25. No-

vember 2002 unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel untersagt worden,

im geschaftlichen Verkehr im Internet unter der Domain www......de oder

einer sonstigen Domain oder Internetadresse eine Homepage zu unter-

halten, auf der nicht die im Handelsregister eingetragene Firma, minde-
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stens ein vertretungsvberechtigtes Organ, insbesondere der jetzige Ge-
schaftsfuhrer ...... , die Handelsregisternummer und das Handelsregister-

gericht, die richtige ladungsfahige Anschrift sowie die Telefon- und Fa-

xnummer vollstdndig und unmittelbar erreichbar wiedergegeben sind.
Gegen diesen Beschluss richtet sich der Widerspruch der Antragsgegnerin.

Der Antragsteller beantragt,

die einstweilige Verfugung vom 25.11.2002 zu bestatigen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

unter Aufhebung der einstweiligen Verfiigung vom 25.11.2002 den Antrag

des Antragstellers auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung zuriickzuwei-

sen.

Die Antragsgegnerin ist zunéchst einmal der Ansicht, sie habe nicht gegen ihre Infor-
mationspflichten nach dem Teledienstegesetz verstoRen. Vielmehr sei sie der sich da-
nach ergebenden Impressumspflicht in hinreichender Weise nachgekommen. Auler-
dem handele'es_ sich bei den Vorschriften des Teledienstegesetzes um wertneutrale

Ordnungsvorschriften, so dass sich daraus kein Versto® gegen § 1 UWG ergeben

kdénne.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Akteninhalt Be-

Zug gehommen.

Entscheidungsgriinde:
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Der Widerspruch der Antragsgegnerin wird zuriickgewiesen. Der Antrag des Antrag-
stellers auf Erlass einer einstweiligen Verfigung ist namlich zuldssig und begrundet.

Der Antragsteller kann von der Antragsgegnerin verlangén, dass diese es unterldsst,
im geschaftlichen Verkehr im Internet unter der Domain www......de oder einer sonstigen
Domain oder Internetadresse eine Homepage zu unterhalten, auf der nicht die im
Handelsregister eingetragene Firma, mindestens ein vertretungsberechtigtes Organ,
die Handelsregisternummer und das Handelsregistergericht, die richtige ladungsfahige
Anschrift sowie die Telefon- und Faxnummer vollstandig und unmittelbar erreichbar
wiedergegeben sind. Ein entsprechender Unterlassungsanspruch des Antragstellers

gegen die Antragsgegnerin ergibt sich dabei aus §§ 6, 3 Ziffer 5 TDG i.V.m. § 1 UWG.

Zunéchst einmal ist festzustellen, dass die Antragsgegnerin mit ihrem Internetauftritt
zum Zeitpunkt der Antragstellung gegen §§ 6,3 Ziffer 5 TDG verstoen hat. Die An-
tragsgegnerin betreibt namlich unter der Internetadresse www.....de kommerzielle
Kommunikation im Sinne des § 3 Ziffer 5 TDG, indem sie unter dieser Internetadresse
zur unmittelbaren Férderung des Absatzes ihrer Waren und Dienstleistungen wirbt und
ihr Unternehmen und ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellt. Sie ist daher nach §
6 TDG als geschaftsmaBige Telediensteanbieterin Verpflichtet, die in § 6 TDG Alige-
meinen Informationspflichten zu erfiillen. Danach hat sie den Namen und die Anschrift,
unter der sie niedergelassen ist, einschliellich der Namen und Anschriften der Vertre- -
tungsberechtigten, Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und
unmittelbare Kommunikation erméglichen, einschlieBlich der Adresse der elektroni-
schen Post, gegebenenfalls behordliche Zulassung und Angaben zur zusténdigen Auf-
sichtsbehérde, das Handelsregister usw. anzugeben, wobei diese Informationen ,leicht
erkennbar, unmittelbar erreichbar und standig verfigbar, zu halten sind, § 6 TDG. Die-
sen Anforderungen an die Informations- bzw. Impressumspflicht hat die Antragsgegne-
rin aber nicht entsprochen. Da die entsprechenden Angaben erst auf einem dem Nut-
zer nicht ohne weiteres und schon gar nicht leicht erkennbaren Weg in mehreren
Schritten durch Anklicken auf mehreren Seiten auf der vierten Webside zu erhalten
waren, kann von leicht erkennbaren und unmittelbar erreichbaren Informationen nicht

gesprochen werden.

Dieser VerstoR gegen §§ 6, 3 Ziffer 5 TDG ist zugleich auch ein Verstot gegen § 1
UWG. Die vorgenannten Informations- und Impressumspflichten nach dem Teledien-
stegesetz sind namlich verbraucherschiitzende Regelungen und haben damit wettbe-
werbsrechtlichen Charakter, so dass eine gegen sie verstoRende Wettbewerbshand-
lung, wie sie hier seitens der Antragsgegnerin vorliegt, unter dem Aspekt der Erlan-
gung eines ungerechtfertigten Wettbewerbsvorsprungs sittenwidrig ist.
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Nach alledem ist der Unterlassungsanspruch des Antragstellers gegen die Antrags-
gegnerin gemaRk §§ 6, 3 Ziffer 5 TDG i.V.m. § 1 UWG gerechtfertigt.

Der Verfugungsgrund ergibt sich aus der gesetzlichen Vermutung des § 25 UWG.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

Streitwert: 10.000,00 EUR.

Dr. Butz
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34 O 188/02 | Verkindet am 29.01.2003

(Lange), Justizhauptsekretérin
als Urkundsbeamter der

‘ Geschaftsstelle

LANDGERICHT Diisseldorf
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfigung

hat die 4. Kammer firr Handelssachen des Landgerichts Dusseldorf auf die mindliche
Verhandlung vom 15. Januar 2003 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr.

Butz als Vorsitzenden

fir Recht erkannt:

Die einstweilige Verfugung des Landgerichts Disseldorf vom 25. Novem-
ber 2002 (34 0 188/02) wird bestatigt.

Der Antragsgegnerin werden auch die weiteren Kosten des Verfahrens

auferlegt.
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Tatbestand:

Der Antragsteller ist Inhaber der Firma .... Umwelttechnik in Wuppertal. Dieses Unter-
nehmen konstruiert, plant, baut, verkauft und installiert Reifenwaschanlagen fur Last-

kraftwagen.

Die Antragsgegnerin stellt Reifenwaschanlagen her und vertreibt diese. Der Interne-
tauftritt der Antragsgegnerin erfolgt unter der Internetadresse ,www....de,. Die Antrags-
gegnerin hat bei ihrem Internetauftritt unter dieser Internetadresse auf ihrer Homepage
keine Angaben zu ihrem Namen, ihrer ladungsfahige, postalischen Anschrift, ihrer Ge-
sellschaftsform und ordnungsgemé&Ren Firmierung sowie zu vertretungsberechtigten
Personen - Geschaftsfuhrer — oder gar Angaben zu ihrer Handelsregistereintragung
gemacht. Zu diesen Angaben gelangte der Nutzer erst in mehreren Schritten, indem er
auf der Homepage ,www.....de, eines der Dreiecke unter dem Wort ,...., anklickte, auf
der weiteren Seite, die er dann erreichte, den Punkt ,Wir iber Uns, anklickte und dann
auf der dritten Seite mit der Uberschirift ,..... — Spezialitaten fur Industrie und Handwerk,
das Wort ....., anklickte. Auf der vierten dann erscheinenden Seite waren schlieBlich
die allgemeinen Informationen zur Antragsgegnerin mit Angabe der vollstandigen Fir-
menbezeichnung ,......... Maschinenbau GmbH,, Anschrift, Telefon- und Faxnummer,
Angabe der Handelsregistereintragung und der Umsatzsteueridentifikationsnummer

angegeben.

Die Antragstellerin sieht darin einen Verstol gégen die allgemeinen Impres-
sumspflichten fur Betreiber einer Homepage und damit einen Wettbewerbsverstoll im
Sinne des § 1 UWG. '

Auf Antrag des Antragstellers ist der Antragsgegnerin sodann im Wege des einstweili-
gen Verfugungsverfahrens ohne mindliche Verhandlung durch Beschluss vom 25. No-

vember 2002 unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel untersagt worden,

im geschaftlichen Verkehr im Internet unter der Domain www......de oder

einer sonstigen Domain oder Internetadresse eine Homepage zu unter-

halten, auf der nicht die im Handelsregister eingetragene Firma, minde-

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internefg;Zeitchrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

-3-
stens ein vertretungsvberechtigtes Organ, insbesondere der jetzige Ge-
schaftsfuhrer ...... , die Handelsregisternummer und das Handelsregister-

gericht, die richtige ladungsfahige Anschrift sowie die Telefon- und Fa-

xnummer vollstdndig und unmittelbar erreichbar wiedergegeben sind.
Gegen diesen Beschluss richtet sich der Widerspruch der Antragsgegnerin.

Der Antragsteller beantragt,

die einstweilige Verfugung vom 25.11.2002 zu bestatigen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

unter Aufhebung der einstweiligen Verfiigung vom 25.11.2002 den Antrag

des Antragstellers auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung zuriickzuwei-

sen.

Die Antragsgegnerin ist zunéchst einmal der Ansicht, sie habe nicht gegen ihre Infor-
mationspflichten nach dem Teledienstegesetz verstoRen. Vielmehr sei sie der sich da-
nach ergebenden Impressumspflicht in hinreichender Weise nachgekommen. Auler-
dem handele'es_ sich bei den Vorschriften des Teledienstegesetzes um wertneutrale

Ordnungsvorschriften, so dass sich daraus kein Versto® gegen § 1 UWG ergeben

kdénne.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Akteninhalt Be-

Zug gehommen.

Entscheidungsgriinde:
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Der Widerspruch der Antragsgegnerin wird zuriickgewiesen. Der Antrag des Antrag-
stellers auf Erlass einer einstweiligen Verfigung ist namlich zuldssig und begrundet.

Der Antragsteller kann von der Antragsgegnerin verlangén, dass diese es unterldsst,
im geschaftlichen Verkehr im Internet unter der Domain www......de oder einer sonstigen
Domain oder Internetadresse eine Homepage zu unterhalten, auf der nicht die im
Handelsregister eingetragene Firma, mindestens ein vertretungsberechtigtes Organ,
die Handelsregisternummer und das Handelsregistergericht, die richtige ladungsfahige
Anschrift sowie die Telefon- und Faxnummer vollstandig und unmittelbar erreichbar
wiedergegeben sind. Ein entsprechender Unterlassungsanspruch des Antragstellers

gegen die Antragsgegnerin ergibt sich dabei aus §§ 6, 3 Ziffer 5 TDG i.V.m. § 1 UWG.

Zunéchst einmal ist festzustellen, dass die Antragsgegnerin mit ihrem Internetauftritt
zum Zeitpunkt der Antragstellung gegen §§ 6,3 Ziffer 5 TDG verstoen hat. Die An-
tragsgegnerin betreibt namlich unter der Internetadresse www.....de kommerzielle
Kommunikation im Sinne des § 3 Ziffer 5 TDG, indem sie unter dieser Internetadresse
zur unmittelbaren Férderung des Absatzes ihrer Waren und Dienstleistungen wirbt und
ihr Unternehmen und ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellt. Sie ist daher nach §
6 TDG als geschaftsmaBige Telediensteanbieterin Verpflichtet, die in § 6 TDG Alige-
meinen Informationspflichten zu erfiillen. Danach hat sie den Namen und die Anschrift,
unter der sie niedergelassen ist, einschliellich der Namen und Anschriften der Vertre- -
tungsberechtigten, Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und
unmittelbare Kommunikation erméglichen, einschlieBlich der Adresse der elektroni-
schen Post, gegebenenfalls behordliche Zulassung und Angaben zur zusténdigen Auf-
sichtsbehérde, das Handelsregister usw. anzugeben, wobei diese Informationen ,leicht
erkennbar, unmittelbar erreichbar und standig verfigbar, zu halten sind, § 6 TDG. Die-
sen Anforderungen an die Informations- bzw. Impressumspflicht hat die Antragsgegne-
rin aber nicht entsprochen. Da die entsprechenden Angaben erst auf einem dem Nut-
zer nicht ohne weiteres und schon gar nicht leicht erkennbaren Weg in mehreren
Schritten durch Anklicken auf mehreren Seiten auf der vierten Webside zu erhalten
waren, kann von leicht erkennbaren und unmittelbar erreichbaren Informationen nicht

gesprochen werden.

Dieser VerstoR gegen §§ 6, 3 Ziffer 5 TDG ist zugleich auch ein Verstot gegen § 1
UWG. Die vorgenannten Informations- und Impressumspflichten nach dem Teledien-
stegesetz sind namlich verbraucherschiitzende Regelungen und haben damit wettbe-
werbsrechtlichen Charakter, so dass eine gegen sie verstoRende Wettbewerbshand-
lung, wie sie hier seitens der Antragsgegnerin vorliegt, unter dem Aspekt der Erlan-
gung eines ungerechtfertigten Wettbewerbsvorsprungs sittenwidrig ist.
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Nach alledem ist der Unterlassungsanspruch des Antragstellers gegen die Antrags-
gegnerin gemaRk §§ 6, 3 Ziffer 5 TDG i.V.m. § 1 UWG gerechtfertigt.

Der Verfugungsgrund ergibt sich aus der gesetzlichen Vermutung des § 25 UWG.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

Streitwert: 10.000,00 EUR.

Dr. Butz
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34 O 188/02 | Verkindet am 29.01.2003

(Lange), Justizhauptsekretérin
als Urkundsbeamter der

‘ Geschaftsstelle

LANDGERICHT Diisseldorf
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfigung

hat die 4. Kammer firr Handelssachen des Landgerichts Dusseldorf auf die mindliche
Verhandlung vom 15. Januar 2003 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr.

Butz als Vorsitzenden

fir Recht erkannt:

Die einstweilige Verfugung des Landgerichts Disseldorf vom 25. Novem-
ber 2002 (34 0 188/02) wird bestatigt.

Der Antragsgegnerin werden auch die weiteren Kosten des Verfahrens

auferlegt.
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Tatbestand:

Der Antragsteller ist Inhaber der Firma .... Umwelttechnik in Wuppertal. Dieses Unter-
nehmen konstruiert, plant, baut, verkauft und installiert Reifenwaschanlagen fur Last-

kraftwagen.

Die Antragsgegnerin stellt Reifenwaschanlagen her und vertreibt diese. Der Interne-
tauftritt der Antragsgegnerin erfolgt unter der Internetadresse ,www....de,. Die Antrags-
gegnerin hat bei ihrem Internetauftritt unter dieser Internetadresse auf ihrer Homepage
keine Angaben zu ihrem Namen, ihrer ladungsfahige, postalischen Anschrift, ihrer Ge-
sellschaftsform und ordnungsgemé&Ren Firmierung sowie zu vertretungsberechtigten
Personen - Geschaftsfuhrer — oder gar Angaben zu ihrer Handelsregistereintragung
gemacht. Zu diesen Angaben gelangte der Nutzer erst in mehreren Schritten, indem er
auf der Homepage ,www.....de, eines der Dreiecke unter dem Wort ,...., anklickte, auf
der weiteren Seite, die er dann erreichte, den Punkt ,Wir iber Uns, anklickte und dann
auf der dritten Seite mit der Uberschirift ,..... — Spezialitaten fur Industrie und Handwerk,
das Wort ....., anklickte. Auf der vierten dann erscheinenden Seite waren schlieBlich
die allgemeinen Informationen zur Antragsgegnerin mit Angabe der vollstandigen Fir-
menbezeichnung ,......... Maschinenbau GmbH,, Anschrift, Telefon- und Faxnummer,
Angabe der Handelsregistereintragung und der Umsatzsteueridentifikationsnummer

angegeben.

Die Antragstellerin sieht darin einen Verstol gégen die allgemeinen Impres-
sumspflichten fur Betreiber einer Homepage und damit einen Wettbewerbsverstoll im
Sinne des § 1 UWG. '

Auf Antrag des Antragstellers ist der Antragsgegnerin sodann im Wege des einstweili-
gen Verfugungsverfahrens ohne mindliche Verhandlung durch Beschluss vom 25. No-

vember 2002 unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel untersagt worden,

im geschaftlichen Verkehr im Internet unter der Domain www......de oder

einer sonstigen Domain oder Internetadresse eine Homepage zu unter-

halten, auf der nicht die im Handelsregister eingetragene Firma, minde-
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stens ein vertretungsvberechtigtes Organ, insbesondere der jetzige Ge-
schaftsfuhrer ...... , die Handelsregisternummer und das Handelsregister-

gericht, die richtige ladungsfahige Anschrift sowie die Telefon- und Fa-

xnummer vollstdndig und unmittelbar erreichbar wiedergegeben sind.
Gegen diesen Beschluss richtet sich der Widerspruch der Antragsgegnerin.

Der Antragsteller beantragt,

die einstweilige Verfugung vom 25.11.2002 zu bestatigen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

unter Aufhebung der einstweiligen Verfiigung vom 25.11.2002 den Antrag

des Antragstellers auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung zuriickzuwei-

sen.

Die Antragsgegnerin ist zunéchst einmal der Ansicht, sie habe nicht gegen ihre Infor-
mationspflichten nach dem Teledienstegesetz verstoRen. Vielmehr sei sie der sich da-
nach ergebenden Impressumspflicht in hinreichender Weise nachgekommen. Auler-
dem handele'es_ sich bei den Vorschriften des Teledienstegesetzes um wertneutrale

Ordnungsvorschriften, so dass sich daraus kein Versto® gegen § 1 UWG ergeben

kdénne.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Akteninhalt Be-

Zug gehommen.

Entscheidungsgriinde:
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Der Widerspruch der Antragsgegnerin wird zuriickgewiesen. Der Antrag des Antrag-
stellers auf Erlass einer einstweiligen Verfigung ist namlich zuldssig und begrundet.

Der Antragsteller kann von der Antragsgegnerin verlangén, dass diese es unterldsst,
im geschaftlichen Verkehr im Internet unter der Domain www......de oder einer sonstigen
Domain oder Internetadresse eine Homepage zu unterhalten, auf der nicht die im
Handelsregister eingetragene Firma, mindestens ein vertretungsberechtigtes Organ,
die Handelsregisternummer und das Handelsregistergericht, die richtige ladungsfahige
Anschrift sowie die Telefon- und Faxnummer vollstandig und unmittelbar erreichbar
wiedergegeben sind. Ein entsprechender Unterlassungsanspruch des Antragstellers

gegen die Antragsgegnerin ergibt sich dabei aus §§ 6, 3 Ziffer 5 TDG i.V.m. § 1 UWG.

Zunéchst einmal ist festzustellen, dass die Antragsgegnerin mit ihrem Internetauftritt
zum Zeitpunkt der Antragstellung gegen §§ 6,3 Ziffer 5 TDG verstoen hat. Die An-
tragsgegnerin betreibt namlich unter der Internetadresse www.....de kommerzielle
Kommunikation im Sinne des § 3 Ziffer 5 TDG, indem sie unter dieser Internetadresse
zur unmittelbaren Férderung des Absatzes ihrer Waren und Dienstleistungen wirbt und
ihr Unternehmen und ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellt. Sie ist daher nach §
6 TDG als geschaftsmaBige Telediensteanbieterin Verpflichtet, die in § 6 TDG Alige-
meinen Informationspflichten zu erfiillen. Danach hat sie den Namen und die Anschrift,
unter der sie niedergelassen ist, einschliellich der Namen und Anschriften der Vertre- -
tungsberechtigten, Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und
unmittelbare Kommunikation erméglichen, einschlieBlich der Adresse der elektroni-
schen Post, gegebenenfalls behordliche Zulassung und Angaben zur zusténdigen Auf-
sichtsbehérde, das Handelsregister usw. anzugeben, wobei diese Informationen ,leicht
erkennbar, unmittelbar erreichbar und standig verfigbar, zu halten sind, § 6 TDG. Die-
sen Anforderungen an die Informations- bzw. Impressumspflicht hat die Antragsgegne-
rin aber nicht entsprochen. Da die entsprechenden Angaben erst auf einem dem Nut-
zer nicht ohne weiteres und schon gar nicht leicht erkennbaren Weg in mehreren
Schritten durch Anklicken auf mehreren Seiten auf der vierten Webside zu erhalten
waren, kann von leicht erkennbaren und unmittelbar erreichbaren Informationen nicht

gesprochen werden.

Dieser VerstoR gegen §§ 6, 3 Ziffer 5 TDG ist zugleich auch ein Verstot gegen § 1
UWG. Die vorgenannten Informations- und Impressumspflichten nach dem Teledien-
stegesetz sind namlich verbraucherschiitzende Regelungen und haben damit wettbe-
werbsrechtlichen Charakter, so dass eine gegen sie verstoRende Wettbewerbshand-
lung, wie sie hier seitens der Antragsgegnerin vorliegt, unter dem Aspekt der Erlan-
gung eines ungerechtfertigten Wettbewerbsvorsprungs sittenwidrig ist.
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Nach alledem ist der Unterlassungsanspruch des Antragstellers gegen die Antrags-
gegnerin gemaRk §§ 6, 3 Ziffer 5 TDG i.V.m. § 1 UWG gerechtfertigt.

Der Verfugungsgrund ergibt sich aus der gesetzlichen Vermutung des § 25 UWG.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

Streitwert: 10.000,00 EUR.

Dr. Butz
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